
Die Kommission beantragt,

a) festzustellen, dass Irland gegen seine Verpflichtungen aus
dem EG-Vertrag verstoßen hat, indem es nicht die erforderli-
chen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat, um
der Richtlinie 2000/79/EG des Rates vom 27. November
2000 über die Durchführung der von der Vereinigung Euro-
päischer Fluggesellschaften (AEA), der Europäischen Trans-
portarbeiter-Föderation (ETF), der European Cockpit Asso-
ciation (ECA), der European Regions Airline Association
(ERA) und der International Air Carrier Association (IACA)
geschlossenen Europäischen Vereinbarung über die Arbeits-
zeitorganisation für das fliegende Personal der Zivilluft-
fahrt (1) nachzukommen, oder indem es nicht dafür gesorgt
hat, dass die Sozialpartner im Wege von Vereinbarungen die
notwendigen Vorkehrungen getroffen haben, und/oder die
Kommission davon nicht in Kenntnis gesetzt hat; und

b) Irland die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie sei am 1. Dezember
2003 abgelaufen.

(1) ABl. L 302 vom 1.12.2000, S. 57.

Ersuchen um Vorabentscheidung, vorgelegt durch
Beschluss des Korkein Hallinto-oikeus vom 4. Februar

2005 in der Rechtssache Maija Terttu Inkeri Nikula

(Rechtssache C-50/05)

(2005/C 93/20)

(Verfahrenssprache: Finnisch)

Das Korkein Hallinto-oikeus (Finnland) ersucht den Gerichtshof
der Europäischen Gemeinschaften durch Beschluss vom 4.
Februar 2005, bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen
am 8. Februar 2005, in der Rechtssache Maija Terttu Inkeri
Nikula um Vorabentscheidung über folgende Frage:

Ist Artikel 33 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
des Rates vom 14.6.1971 zur Anwendung der Systeme der

sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie
deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu-
und abwandern (1), dahin auszulegen, dass es mit dieser Bestim-
mung nicht vereinbar ist, wenn die Krankenversicherungsbei-
träge in einem Fall, in dem der Rentenberechtigte nach Artikel
27 der Verordnung Leistungen bei Krankheit und Mutterschaft
nur vom Träger des Wohnortes und zu dessen Lasten bean-
spruchen kann, in der Weise bemessen werden, dass in dem
Mitgliedstaat, in dem der Rentenberechtigte wohnt, als Grund-
lage für die Festsetzung der Höhe der Beiträge neben den
Renten, die er vom Wohnstaat bezieht, auch die Renten, die er
aus einem anderen Mitgliedstaat bezieht, berücksichtigt werden,
allerdings nur soweit, als die Beiträge nicht über den Betrag der
Rentenbezüge aus dem Wohnstaat hinausgehen?

(1) ABl. 1971, L 149, S. 2.

Klage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften
gegen die Republik Finnland, eingereicht am 9. Februar

2005

(Rechtssache C-54/05)

(2005/C 93/21)

(Verfahrenssprache: Finnisch)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat am 9.
Februar 2005 eine Klage gegen die Republik Finnland beim
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften eingereicht.
Bevollmächtigte der Klägerin sind M. van Beek und
M. Huttunen, Zustellungsanschrift in Luxemburg.

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften beantragt,

1. festzustellen, dass die Republik Finnland gegen ihre
Verpflichtungen aus den Artikeln 28 EG und 30 EG
verstoßen hat, indem sie für Kraftfahrzeuge, die in einem
anderen Mitgliedsstaat rechtmäßig zugelassen und in Betrieb
sind, eine Überführungserlaubnis vorschreibt,

2. der Republik Finnland die Kosten des Verfahrens aufzuer-
legen.
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